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17 Kontrolle des Wiederanschlusses der Arbeitgeber 
 
(Art. 11 BVG) 
 
Das BSV hat am 7. Mai 1986 Weisungen erlassen, die in den Randziffern 19 bis 23 
auch das Verfahren und die Zuständigkeit für die Kontrolle des Wiederanschlusses 
von Arbeitgebern an eine im Register für die berufliche Vorsorge eingetragene 
Einrichtung regelt. Mit Kreissehreiben an die unter der Aufsicht des BSV stehenden 
Vorsorgeeinrichtungen vom 16.  Mai 1986 wurden diese Weisungen bezüglich der 
Auflösungsmeldung konkretisiert. Dabei wurde insbesondere festgehalten, dass die 
Meldung über eine Auflösung der Anschlussvereinbarung an die BVG-
Aufsichtsbehörde desjenigen Kantons zu richten ist, in dem der betreffende Ar-
beitgeber seinen Wohnsitz bzw. Sitz hat. 
 
Der Vorstand der Konferenz der kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden hat in der 
Schweizerischen Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (Heft 
1/1987) seinen Beschluss vom 7.  November 1986 publiziert, wonach den 
Vorsorgeeinrichtungen teilweise ein zu den Weisungen des BSV entgegengesetztes 
Vorgehen empfohlen wird. Soweit die Empfehlungen des Vorstandes der Konferenz 
der kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden im Rahmen der Weisungen des BSV das 
Meldeverfahren konkretisieren, ist dagegen nichts einzuwenden. Hingegen sind die 
Empfehlungen in jenen Punkten nichtig und deshalb unbeachtlich, in denen sie den 
Weisungen des BSV zuwiderlaufen. 
 
 

18 Übertragung der Freizügigkeitsleistung von einer Vorsorgeein-
richtung zur andern 
 
(Art. 29 Abs. 1 BVG) 
 
Der Versicherte hat gemäss Artikel 27 Absatz 2 BVG Anspruch auf eine 
Freizügigkeitsleistung, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt eines 
Versicherungsfalles aufgelöst wird und er die Vorsorgeeinrichtung verlässt.  Artikel 
29 Absatz 1 BVG hält fest, dass der Betrag der Freizügigkeitsleistung der neuen Vor-
sorgeeinrichtung zu überweisen ist. Diese Bestimmung erfasst den Normalfall der 
Übertragung einer Freizügigkeitsleistung. Sie betrifft vorab den Versicherten, welcher 
seine Stelle und damit seinen Arbeitgeber verlässt und in eine neue Vorsorgeein-
richtung eintritt. In der Praxis haben sich im Zusammenhang mit der am 1. Januar 
1987 in Kraft getretenen Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und 
die Freizügigkeit vom 12. November 1986 (SR 831.425) Fragen ergeben bezüglich 
des - zwingenden oder nicht zwingenden - Charakters der erwähnten Bestimmung. 
Zu beantworten ist vorab die Frage, ob der austretende Versicherte bei der 
Übertragung der Freizügigkeitsleistung anzuhören ist und ob er diese auf eine 
Freizügigkeitspolice oder auf ein Freizügigkeitskonto überweisen lassen kann, anstatt 
sie in die neue Vorsorgeeinrichtung einzubringen (vgl. Art. 13 Abs. 3 der 
Verordnung). 
 
Zum Verständnis von Artikel 29 Absatz 1 BVG ist von der Annahme auszugehen, 
dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung normalerweise die Freizügigkeitsleistung des
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austretenden Versicherten an die neue Kasse - sofern diese bekannt ist - überweisen 
muss. Um zu vermeiden, dass der Versicherte eine Versicherungslücke erleidet (z.B. 
im Falle von Invalidität), ist es unerlässlich, dass das Altersguthaben in die neue 
Kasse übergeführt wird. Nach der Bestimmung von Artikel 24 Absatz 2 BVG wird 
nämlich im Invaliditätsfall die Summe der Altersgutschriften für die bis zum 
Rentenalter fehlenden Jahre dem Altersguthaben hinzugefügt.  Es liegt daher ganz 
im Interesse des Versicherten, sein Altersguthaben beisammen zu halten und nicht 
verzettelt an mehreren Orten. Die neue Vorsorgeeinrichtung führt das Alterskonto 
des Versicherten weiter und garantiert so die gesetzlichen Mindestleistungen. Diese 
müssen an die Teuerung angepasst werden (Art. 36 BVG) und sind für den Fall der 
Insolvenz der Vorsorgeeinrichtung durch den Sicherheitsfonds zu garantieren. 
 
Die vorstehenden Ausführungen machen deutlich, dass der austretende Versicherte 
das Recht hat, die Überweisung der Freizügigkeitsleistung von der bisherigen auf die 
neue Vorsorgeeinrichtung zu verlangen. Weder die eine noch die andere kann sich  
diesem Begehren widersetzen, etwa mit dem Argument, dass ihr Reglement eine 
solche Möglichkeit nicht vorsieht. 
 
Kann die bisherige Kasse die Freizügigkeitsleistung gegen den Willen des 
Versicherten an die neue Kasse überweisen? 
 
Die genaue Anwendung von Artikel 29 Absatz 1 BVG ist nur dann möglich, wenn die 
bisherige Kasse über alle nötigen Angaben für die Ausführung der Überweisung 
verfügt. Diese Informationen sind aber einzig dem austretenden Versicherten 
bekannt, und er kann nicht gezwungen werden, sie an Dritte weiterzugeben. Die 
Überweisung der Freizügigkeitsleistung an die neue Vorsorgeeinrichtung beruht 
daher in der Regel wesentlich auf dem Einverständnis des Versicherten.  Dies ist 
übrigens auch der Grund dafür, dass Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung über die 
Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit der Vorsorgeeinrichtung die 
Möglichkeit einräumt, nach Gesetz und aufgrund ihres Reglements selbst zu 
entscheiden, in welcher Form der Vorsorgeschutz zu erhalten ist, wenn der 
Versicherte nicht innerhalb von 30 Tagen die nötigen Angaben für die Erbringung der 
Freizügigkeitsleistung (vgl.  Art. 13 Abs. 3 der Verordnung) macht. 
 
Kann der Versicherte nach einem Arbeitsplatzwechsel von der .Vorsorgeeinrichtung 
des neuen Arbeitgebers gezwungen werden, seine Freizügigkeitsleistung bei ihr 
einzubringen? 
 
Dies kann tatsächlich der Fall sein, wenn die Vorsorgeeinrichtung in ihrem 
Reglement ausdrücklich vorsieht, dass jeder neue Versicherte seine 
Freizügigkeitsleistung einzubringen hat. In der Tat bilden die Statuten der 
Vorsorgeeinrichtung integrierenden Bestandteil des Arbeitsverhältnisses.  Mit der 
Annahme der Stelle zu den so festgelegten Bedingungen verpflichtet sich der 
Versicherte auch vertraglich, an diese die Freizügigkeitsleistung übertragen zu 
lassen. 
 
Die strenge Anwendung des Reglements könnte jedoch in gewissen Fällen zu 
unhaltbaren Ergebnissen führen. Die Pensionskassen sind daher gut beraten, bei der 
Anwendung flexibel vorzugehen und immer im Auge zu behalten, dass Artikel 29 
Absatz 1 BVG vorab den Interessen des Versicherten dienen soll. So liegt es im 
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Interesse des Versicherten, welcher seine bisherige Kasse vorübergehend verlässt, 
um bei einem anderen Arbeitgeber tätig zu sein (z.B. für die Weiterbildung), dass die 
Übertragung der Freizügigkeitsleistung hin und zurück vermieden werden kann. In 
solchen Fällen haben die beteiligten Kassen selbst ein Interesse an einer 
verwaltungsmässig einfachen Lösung. 
 
Weitergehende Vorsorge 
 
Die vorstehenden Erwägungen gelten grundsätzlich auch für die weitergehende 
Vorsorge.  Eine Aufteilung der Freizügigkeitsleistung ist nach Möglichkeit zu 
vermeiden; sie widerspräche auch den Absichten des Gesetzgebers.  Dieser hat sich 
bemüht, die obligatorische Zweite Säule ohne Schaden in das bestehende Vor-
sorgesystem einzubauen und insbesondere die BVG-Freizügigkeitsleistung auf jene 
gemäss OR abzustimmen.  Die einzige Ausnahme von diesem Grundsatz wäre jener 
Fall, wo die neue Vorsorgeeinrichtung sich streng auf die Anwendung des 
Obligatoriums beschränkt oder nicht den Gesamtbetrag der Freizügigkeitsleistung 
benötigt.  Der Versicherte hat dann die Möglichkeit, den Mehrbetrag auf eine 
Freizügigkeitspolice oder auf ein Freizügigkeitskonto überweisen zu lassen. 
 
 

19 Der Begriff „Unterstützung in erheblichem Masse" 
 
(Art. 29 Abs. 4 BVG und Art. 6 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 VO Erhaltung des 
Vorsorgeschutzes und Freizügigkeit; Art. 82 BVG und Art. 2 Abs. 1 Bst. b Ziff. 2 BVV 
3) 
 
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 der Verordnung über die Erhaltung des 
Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 2 
der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 
Vorsorgeformen (BVV 3) sehen vor, dass als Begünstigte auch Personen gelten, die 
vom Vorsorgenehmer in erheblichem Masse unterstützt worden sind bzw. für deren 
Unterhalt er in massgeblicher Weise aufgekommen ist. 
 
Unter dieses Kriterium fallen nicht nur diejenigen Fälle, in denen eine 
Unterstützungspflicht im Sinne von Artikel 328 ZGB besteht.  Es kommen auch 
andere Sachverhalte in Frage, in denen eine tatsächliche Unterstützung vorliegt. 
Somit kann Begünstigter in diesem Sinne unter Umständen auch der 
Konkubinatspartner des Vorsorgenehmers sein. 
 
Welche Kriterien können für die Beurteilung herangezogen werden? 
 
Der Vorsorgenehmer muss gegenüber dem Begünstigten die Funktion des 
Versorgers haben. Dies kann dann angenommen werden, wenn jener für mehr als 
die Hälfte des Unterhaltes der unterstützten Person aufkommt. Auf jeden Fall muss 
es sich beim Begünstigten um eine Person handeln, die wirtschaftlich und nicht bloss 
ideell vom Vorsorgenehmer abhängig ist. Dies trifft dann zu, wenn dem 
Anspruchsberechtigten eine wesentliche Beeinträchtigung seiner bisherigen Lebens-
weise droht. Er soll im Rahmen des Üblichen so weiterleben können wie bisher. 
 
Unterstützung kann sowohl aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift als auch nach 
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einer vertraglichen Abmachung, insbesondere auch auf freiwilliger Basis, gewährt 
werden. 
 
Im weiteren hat es sich um eine regelmässige Unterstützung zu handeln. Ob der 
Konkubinatspartner Begünstigter sein kann, hängt somit auch von der Dauer des 
Konkubinates ab. Bei der Beurteilung des Einzelfalles ergeben sich naturgemäss 
Abgrenzungsschwierigkeiten. Um diesen zu begegnen, rechtfertigt es sich, im Sinne 
einer Vermutung auf eine Dauer von mindestens fünf Jahren abzustellen (vgl. auch 
BGE 109 II 188). 
 
Wann die entsprechenden Voraussetzungen zutreffen, ist in jedem Einzelfall vom 
Vorsorgeträger abzuklären. Hierbei steht ihm ein gewisser Ermessensspielraum zu. 
Die Beweislast liegt dabei aber beim Begünstigten. Es rechtfertigt sich daher, die 
begünstigte Person im Vorsorgevertrag zu bezeichnen. 
 
 

20 Beiträge für den Sicherheitsfonds BVG 
 
(Art. 59 BVG und Art. 4 SFV 2) 
 
Der Bundesrat hat am 22. September 1986 den vom Stiftungsrat des 
Sicherheitsfonds BVG beschlossenen Beitragssatz von 2 Promille der Summe der 
koordinierten Löhne genehmigt. Erstmals werden diese Beiträge auf der Grundlage 
der Summe der koordinierten Löhne des Jahres 1987 berechnet. Die Beitragszah-
lung hat bis spätestens 30. Juni 1988 zu erfolgen. 
 
 

21 Forderungen als Anlage 
 
(Art. 71 Abs. 1 BVG und Art. 54 Bst. a und 59 BVV 2) 
 
Artikel 54 Buchstabe a BVV 2 sieht vor, dass Vorsorgeeinrichtungen ihr gesamtes 
Vermögen in Forderungen anlegen können. Dabei ist zu beachten, dass diese 
grundsätzlich nicht in einer Forderung gegen einen einzigen Schuldner bestehen 
dürfen, sondern vielmehr in Tranchen von maximal 15 % auf mehrere Schuldner 
aufzuteilen sind. Diese aus Sicherheitsüberlegungen geschaffene 
Diversifikationsregel gilt jedoch nach dem Wortlaut der eingangs erwähnten 
Bestimmung nicht, wenn es sich beim Schuldner um die Schweizerische 
Eidgenossenschaft, einen Kanton oder eine Bank handelt. 
 
Es stellt sich nun die Frage, warum die Gemeinden und die Versicherungsein-
richtungen als mögliche Schuldner in diesem Zusammenhang nicht erwähnt sind. 
 
1. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gemeinden im allgemeinen nicht 
dieselbe wirtschaftlich-finanzielle Bedeutung haben und somit nicht die Sicherheit 
gewähren können, wie dies für die Eidgenossenschaft oder für die Kantone zutrifft. In 
der Schweiz gibt es jedoch Gemeinden, welche diesbezüglich eine grössere Potenz 
als gewisse Kantone darstellen. So dürften die grösseren 
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Schweizer Städte, die gewissermassen wirtschaftlichfinanzielle Zentren unseres 
Landes verkörpern, in dieser Hinsicht einen kleineren Agrarkanton bei weitem 
überragen. Es ist daher kaum sachgerecht, wenn eine Grossstadt im Gegensatz zu 
einem solchen Kleinkanton nicht von der Ausnahmeregelung gemäss Artikel 54 
Buchstabe a BVV 2 profitieren kann. 
 
Der Verordnungsgeber hat zwar darauf verzichtet, eine differenzierte 
Berücksichtigung von Gemeinwesen als Schuldner im Sinne von Artikel 54 
Buchstabe a BVV 2 vorzusehen. Dies hindert jedoch nicht, im Einzelfall und unter 
Berücksichtigung aller Umstände in Anwendung von Artikel 59 BVV 2 eine Gemeinde 
als Schuldnerin gemäss Artikel 54 Buchstabe a BVV 2 wie die Eidgenossenschaft 
und die Kantone zu beurteilen. 
 
2. Die Banken unterstehen deshalb nicht der Diversifikationsregel von Artikel 54 
Buchstabe a BVV 2, weil sie einer staatlichen Aufsicht, nämlich derjenigen der 
Eidgenössischen Bankenkommission, unterstellt sind und deshalb dem Gläubiger 
eine besondere Sicherheit bieten können. Dies trifft aber für die Ver-
sicherungseinrichtungen mindestens im gleichen Mass zu. Auch sie unterstehen 
einer strengen, präventiv wirkenden Aufsicht durch eine Bundesbehörde, nämlich 
derjenigen des Bundesamtes für Privatversicherungswesen. Diese Behörde 
beaufsichtigt den gesamten Geschäftsbetrieb der Versicherungseinrichtungen.  Sie 
wacht insbesondere darüber, dass deren Solvenz erhalten bleibt. Sie schreitet gegen 
Missstände ein, welche die Interessen der Versicherten gefährden (Art. 17 VAG). 
 
Bis zu einer allfälligen Überprüfung der Anlagerichtlinien im Rahmen einer Revision 
der BVV 2 können die Versicherungseinrichtungen mit den Banken im Sinne von 
Artikel 54 Buchstabe a BVV 2 zwar nicht generell, aber unter Anwendung von Artikel 
59 BVV 2 im Einzelfall gleichgestellt werden. 
 
 

22 Rechtsprechung; Zuständigkeit der kantonalen Gerichte  
 
(Art. 73 BVG) 
 
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in seinem Urteil vom 12. Dezember 
1986 i.S. J. St. (publiziert in ZAK 1987 S.169) entschieden, dass Artikel 73 BVG nur 
für diejenigen Fälle anwendbar ist, in denen der Versicherungsfall nach dem 
Inkrafttreten des BVG, also nach dem 1. Januar 1985, eingetreten ist. 
 
Ferner hat das EVG in diesem Urteil entschieden, dass Personalvorsorgestiftungen 
im Regelfall keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben, wenn sie obsiegen. 
Dieser Entscheid dürfte auch für die Vorsorgeeinrichtungen in einer anderen 
Rechtsform, z.B. in derjenigen einer Genossenschaft oder einer öffentlichrechtlichen 
Einrichtung, Geltung haben. 
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23 Freier Wechsel in der gebundenen Selbstvorsorge 
 
(Art. 82 BVG, Art. 3 Abs. 2 Bst. b BVV 3) 
 
Eine Ausrichtung der Altersleistungen der gebundenen Selbstvorsorge vor dem in 
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung vom 13. November 1985 über die steuerliche 
Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 
vorgesehenen Termin ist zulässig, wenn der Vorsorgenehmer die auszurichtende 
Leistung für eine andere anerkannte Vorsorgeform zu verwenden beabsichtigt (Art. 3 
Abs. 2 Bst. b BVV 3). Damit ist zwischen sämtlichen anerkannten Vorsorgeformen, 
d.h. zwischen einer Vorsorgevereinbarung mit einer Bankstiftung und einer 
Vorsorgeversicherung mit einer Versicherungseinrichtung (Art. 1 Abs. 1 - 3 BVV 3), 
ein freier Wechsel gegeben. 
 
In der Praxis ist jedoch festzustellen, dass gewisse Bankstiftungen die Auflösung 
einer Vorsorgevereinbarung nur zulassen, wenn der Vorsorgenehmer beabsichtigt, 
das im Rahmen der Vorsorgevereinbarung geäufnete Kapital aufgrund einer 
Vorsorgeversicherung einer Versicherungsgesellschaft zu übertragen. Diese 
vertragliche Einschränkung des in der BVV 3 vorgesehenen freien Wechsels ist ohne 
Einwilligung des Vorsorgenehmers nicht zulässig. 
 
 

24 Was geschieht mit den Arbeitgeberbeitragsreserven im Falle der 
Auflösung des Anschlussvertrages infolge Geschäftsaufgabe des 
Arbeitgebers? 
 
(Art. 331 ff. OR) 
 
Der Arbeitgeber kann - auch nach Inkrafttreten des BVG - Beträge an die von ihm mit 
der Durchführung der beruflichen Vorsorge beauftragte Vorsorgeeinrichtung mit dem 
Zweck überweisen, diese als Reserve für seine Beitragszahlung zu verwenden (Ar-
beitgeberbeitragsreserve). Diese Beiträge kann er steuerrechtlich bis zu einem 
bestimmten Mass1 von seinem Einkommen in Abzug bringen. 
 
Was geschieht nun mit diesen Arbeitgeberbeitragsreserven, wenn der Arbeitgeber 
sein Geschäft aufgibt, die Arbeitsverträge mit seinen Arbeitnehmern folglich auflöst 
und deshalb der Anschlussvertrag mit der betreffenden Vorsorgeeinrichtung dahin-
fällt? 
 
1. Mit der Überweisung des als Arbeitgeberbeitragsreserve bezeichneten Betrages 
an die Vorsorgeeinrichtung scheidet dieses Vermögen aus der freien 
Verfügungsbefugnis (und aus dem Eigentumsbereich) des Arbeitgebers aus und tritt 
zweckgebunden in das Vermögen (und in das Eigentum) der Vorsorgeeinrichtung 
ein. Dieser Betrag wird somit bei einer Stiftung Bestandteil des Stiftungsvermögens. 
Schon aus stiftungsrechtlichen Gründen, aber auch aus steuerrechtlichen 
Überlegungen kann er nicht mehr an den Arbeitgeber zurückfliessen (vgl. Riemer, 

                                            
1  Bundessteuern: Regelabzug = 3 Jahresbeiträge 
  Maximalabzug = 5 Jahresbeiträge 
  Kanton Bern: Regelabzug = 5 Jahresbeiträge 
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Berner Kommentar zum Stiftungsrecht, N 284 ST). 
 
2.a) Was bleibt also im Falle der Auflösung des Anschlussvertrages infolge 
Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers mit diesem Vermögen zu tun? Einmal ist 
festzuhalten, dass es sich nicht um ein Vermögen handelt, das unmittelbare 
Freizügigkeitsrelevanz aufweist. Dies ist erst dann der Fall, wenn der Arbeitgeber via 
Arbeitgeberbeitragsreserven seinen Beitrag bereits auf das Alterskonto des 
Versicherten hat übertragen lassen. Mit der Auflösung des Anschlussvertrages und 
mit der damit verbundenen Aufhebung des Vorsorgewerkes einer Sammel- oder 
Gemeinschaftseinrichtung sowie mit dem Dahinfallen der Arbeitgeberfunktion des 
Angeschlossenen ändert sich die Qualifikation des Vermögens von einem spezifisch 
zweckgebundenen in ein frei gewordenes Vermögen der betreffenden 
Vorsorgeeinrichtung. Immerhin ist zu unterstreichen, dass es nach wie vor der 
beruflichen Vorsorge zugunsten der Versicherten des betreffenden Vorsorgewerkes 
dient.  Diese Qualifikation begrenzt auch das Risiko, dass der Arbeitgeber zu hohe 
(steuerrechtlich privilegierte) Beitragsreserven äufnet, die in keinem Verhältnis zu 
seinen voraussichtlichen künftigen Beitragszahlungen stehen und die nur der 
Steuerersparnis dienen, also Missbrauch darstellen. 
 
b) Dieses nun infolge Geschäftsaufgabe bzw. Anschlussauflösung frei 
gewordene Vermögen der Vorsorgeeinrichtung ist nach einem sachgerechten, d.h. 
vorsorgemässig objektiv begründbaren Schlüssel, wie bei der Liquidation einer 
Vorsorgeeinrichtung, den Versicherten gutzuschreiben. Figuriert der Arbeitgeber sel-
ber auch unter diesen Versicherten, so kommt er selbstverständlich ebenfalls in den 
Genuss eines Anteils an diesem zu verteilenden Vermögen. Dies bedeutet jedoch 
keinen teilweisen Rückfluss der von ihm seinerzeit als Arbeitgeberbeitragsreserven 
einbezahlten Beträge. Auch ist, wie bei der Liquidation einer Vorsorgeeinrichtung, bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück an die vor der Geschäftsaufgabe bereits 
ausgeschiedenen Arbeitnehmer zu denken. Auch sie haben grundsätzlich einen an 
objektiven Kriterien gemessenen Anspruch am zu verteilenden Vermögen.  
 
 
3. Welches sind nun solche vorsorgemässig sachlich begründbare 
Verteilungskriterien? Dies können sein: 
 
- das Alter der versicherten Person, 

- ihr Zivilstand, 

- ihr Gehalt und ihre Stellung im Unternehmen, 

- ihre familiäre Verpflichtung, 

- die Dauer des Arbeitsverhältnisses beim betr. Arbeitgeber, 

- der Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsvertrages, 

- die Summe der einbezahlten Beiträge, 

- das Altersguthaben, 

- usw. 

 
Diese Kriterien sind nicht abschliessend, sondern können durch weitere, 
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sachbezogene Merkmale erweitert oder präzisiert werden. Unzulässig wäre jedoch 
die Berücksichtigung von Tatsachen und Umständen, die keinen Bezug zur 
beruflichen Vorsorge haben können, wie die Religion, die politische 
Parteizugehörigkeit oder die Nationalität der versicherten Person. 
 
4. Der infolge Geschäfts- und Vorsorgewerksauflösung freiwerdende Betrag soll 
den Versicherten aber nicht bar ausbezahlt, sondern im Sinne der Verordnung vom 
12. November 1986 über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes auf ihre neue 
Vorsorgeeinrichtung, auf ein Freizügigkeitskonto oder auf eine Freizügigkeitspolice 
übertragen werden. Die durch die Einzahlungen des Arbeitgebers geäufnete 
Beitragsreserve war nämlich ausschliesslich für die berufliche Vorsorge der 
Versicherten bestimmt. Diesem Zweck soll das betreffende Vermögen grundsätzlich 
auch nach Aufgabe der Geschäftstätigkeit des Arbeitgebers erhalten bleiben.  
Vorbehalten bleiben selbstverständlich die Fälle, wo ein Barauszahlungsgrund 
vorliegt. 
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